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Entwicklung der Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderungen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Viele Menschen mit Schwerbehinderung sind hochqualifiziert und haben trotz 
ihrer exzellenten Ausbildung Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Entspre-
chend hoch ist die Arbeitslosenquote bei Menschen mit Behinderungen. In 
den vergangenen Jahren ist sie stets höher gewesen als bei Menschen ohne Be-
hinderung. Auch vom starken Rückgang der Arbeitslosigkeit seit 2005 profi-
tieren Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt weniger stark (www.statis
tik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Personengruppe
n/generische-Publikationen/Brosch-Die-Arbeitsmarktsituation-schwerbehinde
rter-Menschen.pdf).

1. Wie viele Menschen mit einer amtlich anerkannten Behinderung gab es 
nach Kenntnis der Bundesregierung laut Mikrozensus 2013 und Mikro-
zensus 2017 (bitte nach Altersgruppen aufschlüsseln)?

Im Jahr 2013 lebten nach den Ergebnissen des Mikrozensus in Deutschland 
rund 10,2 Millionen Menschen mit einer amtlich anerkannten Behinderung. 
Rund 9,9 Millionen von ihnen wohnten dabei in Privathaushalten. Im Jahr 2017 
betrug die Zahl der amtlich anerkannten Menschen mit Behinderungen in Pri-
vathaushalten rund 10,2 Millionen. Die Ergebnisse nach Altersgruppen enthält 
die Anlage 1. Zu beachten ist, dass Ergebnisse zu den Menschen mit Behinde-
rungen in Einrichtungen (Gemeinschaftsunterkünften) ab dem Jahr 2017 nicht 
mehr in den Daten des Mikrozensus enthalten sind. Entsprechend beziehen sich 
die angefügten Tabellen zu den Fragen 1 und 2 nur auf Personen in Privathaus-
halten. Berücksichtigt werden dabei sowohl behinderte als auch schwerbehin-
derte Menschen.
Die letzte Standardveröffentlichung zu den Fragen zur Behinderung im Mikro-
zensus bezieht sich auf das Jahr 2013 (vgl.: www.destatis.de/DE/Themen/Gesel
lschaft-Umwelt/Gesundheit/Behinderte-Menschen/Publikationen/Downloads-B
ehinderte-Menschen/lebenslagen-behinderter-menschen-5122123139004.pdf). 
Eine entsprechende Veröffentlichung mit den Daten für das Jahr 2017 ist in 
Vorbereitung.
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2. Wie haben sich die Erwerbsquote und die Erwerbstätigenquote von Men-
schen mit Behinderung laut Mikrozensus 2013 und 2017 verändert?

Die Daten finden sich in Anlage 1.

3. Wie viele Menschen mit Schwerbehinderung lebten zum Jahresende 2018 
in Deutschland (bitte nach Altersgruppen und Grad der Behinderung auf-
schlüsseln)?

Die Statistik der schwerbehinderten Menschen wird zweijährlich erstellt. Die 
aktuellsten Daten liegen zum Stichtag 31. Dezember 2017 vor. Die aufgeglie-
derten Angaben zu den rund 7,8 Millionen schwerbehinderten Menschen in 
Deutschland finden sich in Anlage 2. Diese Statistik umfasst sowohl schwerbe-
hinderte Menschen in Einrichtungen (Gemeinschaftsunterkünften) als auch in 
Privathaushalten.

4. Wie haben sich die Zahl der Erwerbslosen und die entsprechende Arbeits-
losenquote bei Menschen mit Schwerbehinderungen in Deutschland von 
2010 bis 2018 entwickelt, und wie bewertet die Bundesregierung diese 
Entwicklung im Vergleich zu Menschen ohne Behinderung?

Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) gab es im Jah-
resdurchschnitt 2018 rund 157.000 arbeitslose schwerbehinderte Menschen, im 
Vergleich zu rund 175.000 im Jahresdurchschnitt 2010 (siehe Anlage 3). Eine 
offizielle Arbeitslosenquote schwerbehinderter Menschen existiert nicht. Das 
relative Ausmaß der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen lässt sich je-
doch anhand der Arbeitslosenquoten von schwerbehinderten Menschen auf Ba-
sis eingeschränkter Bezugsgrößen darstellen.
Bei der Bildung der Quote mit eingeschränkter Bezugsgröße wird die Arbeits-
losenzahl des jeweiligen Jahres auf die Zahl der schwerbehinderten abhängigen 
Erwerbspersonen des Vorjahres bezogen. Die schwerbehinderten abhängigen 
Erwerbspersonen setzen sich wie folgt zusammen: arbeitslose Schwerbehinder-
te, beschäftigte Schwerbehinderte bei Arbeitgebern mit 20 oder mehr Arbeits-
plätzen und beschäftigte Schwerbehinderte bei Arbeitgebern mit weniger als 20 
Arbeitsplätzen. Letzterer Wert wird nur alle fünf Jahre erhoben und deshalb bis 
zum Vorliegen aktuellerer Werte für die folgenden Jahre übernommen. Bei der 
Interpretation der Quoten sollte beachtet werden, dass die Bestandteile der Be-
zugsgröße – wie oben dargestellt – unterschiedlich erhoben werden und zeitlich 
auseinanderliegen.
Zum Vergleich wird eine personengruppenübergreifende Referenzquote gebil-
det. Dabei werden alle Arbeitslose auf folgende Teilkomponenten der Bezugs-
größe zur Berechnung der Arbeitslosenquote auf Basis der abhängigen zivilen 
Erwerbspersonen bezogen: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Beamte 
und Arbeitslose. Damit werden die Arbeitslosenquoten schwerbehinderter 
Menschen und die personengruppenübergreifenden Referenzquoten analog be-
rechnet.
Die Arbeitslosenquote schwerbehinderter Menschen (auf Basis einer einge-
schränkten Bezugsgröße) lag im Jahr 2018 bei 11,2 Prozent. Sie ist deutlich hö-
her als eine entsprechend berechnete personengruppenübergreifende Referenz-
quote (2018: 6,5 Prozent). Im Vergleich zu 2010 nahm die Arbeitslosenquote 
schwerbehinderter Menschen um 3,6 Prozentpunkte ab, die personengruppen-
übergreifende Referenzquote ging um 3,5 Prozentpunkte zurück (vgl. Anla-
ge 4).
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5. Wie viele Menschen mit Behinderung waren nach Kenntnis der Bundes-
regierung im Jahr 2018 langzeitarbeitslos, und wie steht die Zahl im Ver-
hältnis zu arbeitslosen Menschen ohne Behinderung?

Im Jahresdurchschnitt 2018 gab es rund 68.000 langzeitarbeitslose schwerbe-
hinderte Menschen (Personen, die ein Jahr und länger arbeitslos waren). Das 
waren 43 Prozent aller arbeitslosen schwerbehinderten Menschen. Der Anteil 
der Langzeitarbeitslosen insgesamt an allen Arbeitslosen betrug 35 Prozent. 
Schwerbehinderte Menschen sind demnach unter den Langzeitarbeitslosen 
überrepräsentiert (vgl. Anlage 5).

6. Wie hoch sind der prozentuale sowie der absolute Anteil der Menschen 
mit Behinderungen, die von der Bundesagentur für Arbeit und den Jobcen-
tern im Jahr 2018 in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt wurden?

In der Jahressumme 2018 wurden rund 372.000 Abgänge von schwerbehinder-
ten Menschen aus Arbeitslosigkeit gezählt (dies ist eine Fallzahl und keine Per-
sonenzahl, da eine Person im Laufe eines Jahres mehrfach entsprechend statis-
tisch erfasst werden kann). Rund 54.000 dieser Abgänge sind der Aufnahme ei-
ner nicht geförderten Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt zuzurechnen. Da-
bei sind rund 6.000 bzw. 10 Prozent dieser Beschäftigungsaufnahmen durch 
Vermittlung einer Agentur für Arbeit oder eines Jobcenters zustande gekom-
men. Zum Vergleich: Die entsprechende Vermittlungsquote bei einer personen-
gruppenübergreifenden Betrachtung lag bei 11 Prozent (vgl. Anlage 6).
Eine Arbeitsvermittlung durch eine Agentur für Arbeit oder ein Jobcenter liegt 
immer dann vor, wenn nach Auswahl und Vorschlag durch die Vermittlungs-
fachkraft ein Beschäftigungsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehme-
rin bzw. Arbeitnehmer oder ein Heimarbeitsverhältnis zustande kommt.
Die „Vermittlung nach Auswahl und Vorschlag“ erfüllt folgende Kriterien:
• Der Vermittlungsfachkraft liegt ein Stellenangebot vor, das der BA durch 

den Arbeitgeber gemeldet wurde bzw. das von der BA akquiriert wurde,
• die Vermittlungsfachkraft sucht einen oder mehrere passende Bewerberin-

nen und Bewerber für diese Stelle aus, schlägt Arbeitgebern und Bewerbe-
rinnen und Bewerbern die Besetzung der Stelle vor und

• die Bewerberin oder der Bewerber erhält den Zuschlag für das Stellenange-
bot und schließt einen Arbeitsvertrag ab (Beschäftigungsverhältnis kommt 
zustande) und beendet dadurch die Arbeitslosigkeit bzw. Arbeitsuche.

Bei 90 Prozent der Abgänge von schwerbehinderten Menschen aus Arbeitslo-
sigkeit in nicht geförderte Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt war somit 
keine engere Vermittlungsdienstleistung in Form von Vermittlungen nach Aus-
wahl und Vorschlag notwendig. Das heißt aber nicht, dass in diesen Fällen kei-
ne bestmögliche Unterstützung durch eine Agentur für Arbeit oder ein Jobcen-
ter stattgefunden hat. So benötigen zum Beispiel Personen, die sich bei der Ar-
beitssuche gut alleine zurechtfinden, oftmals nur Beratungs- und Informations-
dienstleistungen.

7. Wie viele Personen mit Behinderung haben eine Reha-Maßnahme der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) durchlaufen, und wie viele wurden an-
schließend in den Arbeitsmarkt vermittelt?

Diese Frage kann nur näherungsweise mit Hilfe von Eingliederungsquoten be-
antwortet werden. Die Eingliederungsquote gibt an, wie viele Teilnehmende an 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sich zeitpunktbezogen sechs Monate nach 
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ihrem individuellen Maßnahmeaustritt (Verbleibsintervallende) in einer sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung befinden, bezogen auf die Gesamtzahl 
der Austritte. Die Eingliederungsquote gibt u. a. Aufschluss über die Beschäfti-
gungschancen nach Abschluss einer Maßnahme (Vermittlungen in den Arbeits-
markt im Anschluss an die Maßnahme können jedoch nicht dargestellt werden). 
Sie kann aber nicht unmittelbar im Sinne einer Ursache-Wirkungs-Analyse in-
terpretiert werden.
Im Zeitraum Mai 2018 bis April 2019 gab es rund 23.000 Austritte von Men-
schen mit Behinderungen aus den in der Anlage 7 aufgeführten Reha-
Maßnahmen (Mai 2018 bis April 2019 ist der jüngste gleitende Jahreszeitraum, 
für den die beschriebene Recherche nach sechs Monaten (zzgl. der Wartezeit in 
der Statistik) erfolgen kann). In rund 15.000 Fällen bestand sechs Monate nach 
dem jeweiligen individuellen Austritt aus der Maßnahme ein sozialversiche-
rungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis.

8. Wie hat sich die Unterbeschäftigung im Personenkreis der schwerbehin-
derten Menschen in den letzten fünf Jahren entwickelt (bitte nach Bundes-
ländern aufschlüsseln)?

In der Unterbeschäftigungsrechnung der BA sind neben den arbeitslos gemel-
deten Personen auch die Personen enthalten, die an arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen teilnehmen oder zeitweise arbeitsunfähig erkrankt sind und des-
halb nicht als arbeitslos gezählt werden.
Abweichend von der standardmäßigen personengruppenübergreifenden Dar-
stellung der Unterbeschäftigung berücksichtigt die Darstellung zu schwerbehin-
derten Menschen in der Unterbeschäftigung keine Kurzarbeiterinnen und Kurz-
arbeiter und keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der von der BA ge-
förderten Altersteilzeit, da in den Datenquellen zu Kurzarbeit und geförderter 
Altersteilzeit nicht nach dem Merkmal „Schwerbehinderung“ differenziert wer-
den kann. Wenn hier von der Unterbeschäftigung schwerbehinderter Menschen 
gesprochen wird, ist damit immer die Unterbeschäftigung im engeren Sinne so-
wie die Förderung der Selbständigkeit gemeint.
Nach vorläufigen Angaben belief sich im Jahresdurchschnitt 2019 die Zahl der 
unterbeschäftigten schwerbehinderten Menschen auf rund 207.000 Personen. 
Weitere Ergebnisse zur durchschnittlichen Unterbeschäftigung von schwerbe-
hinderten Menschen in den Jahren 2015 bis 2019 können der Anlage 8 entnom-
men werden.

9. Wie viele Arbeitgeber haben sich aktiv bei den Arbeitsagenturen, Jobcen-
tern und Integrationsämtern nach Fördermöglichkeiten erkundigt, und wie 
viele von ihnen haben im Anschluss Fördermöglichkeiten in Anspruch ge-
nommen?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor. Personen, die sich 
bei Arbeitsagenturen, Jobcentern oder Integrationsämtern nach Fördermöglich-
keiten erkundigen, werden statistisch nicht erfasst. Zudem bestehen Online-
Informationsangebote, die über die Homepage der BA abgerufen werden kön-
nen.
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